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Anmeldung der Schulanfänger für 2021 

 
Für die Schulanfänger der Stadt Reichenbach im Vogtland einschließlich der Ortstei-
le Brunn, Friesen, Rotschau, Schneidenbach und Obermylau, die in dem Zeitraum 
vom 

1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015 
 
geboren  sind, findet  die  Anmeldung in der  
Stadtverwaltung Reichenbach,  
Zimmer Nummern 301, 302 und 303, Markt 6/7, am 
 

Montag, den 07. September 2020, 9 bis 12 Uhr  
Dienstag, den 08. September 2020, 9 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr 

Donnerstag, den 10. September 2020 , 9 bis 12 Uhr und 13 bis 18 Uhr 
 

statt. 
 
Kinder, die im Zeitraum vom 01. Juli bis zum 30. September 2015 geboren sind, 
werden bei Anmeldung durch die Eltern ebenso schulpflichtig. 
 
Zur Anmeldung sind der amtliche Geburtsnachweis des Kindes sowie der Nachweis 
bezüglich des Sorgerechts mitzubringen. 
 
Mit Stadtratsbeschluss vom 02.03.2020 wurde für die Stadt Reichenbach ein ge-
meinsamer Schulbezirk für alle  vier Grundschulen festgelegt mit der Folge, dass die 
Eltern/Sorgeberechtigten frei in der Wahl der Schule sind.   
 
Die Schulanmeldungen für diesen gemeinsamen Schulbezirk erfolgen zentral. Zu 
beachten ist, dass neben den allgemeinen Angaben der Erst- und Zweitwunsch zu 
benennen sind. 
 
Die Entscheidung zur Einschulung treffen die Schulleiter des gemeinsamen Schulbe-
zirks im Einvernehmen mit der Schulaufsichtsbehörde nach Aufnahmekapazität der 
Grundschulen, der Beschulung von Geschwisterkindern und den Schulwegbezie-
hungen. 
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